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Artikel 1

§ 4 der Verordnung über die Versetzung, Kurseinstufung und den 
Wechsel des Bildungsganges an den allgemein bildenden Schulen 
vom 1. Juli 2012 (Mittl.bl. BM M-V S. 507), die zuletzt durch die 
Verordnung vom 2. Januar 2023 (Mittl.bl. BM M-V S. 20) geän-
dert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 4
Unterrichtung bei Gefährdung der Versetzung

(1) Erscheint die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers 
gefährdet, so sind die Erziehungs- oder Sorgeberechtigten so 
rechtzeitig wie möglich davon zu unterrichten und zu den Mög-
lichkeiten der schulischen und außerschulischen individuellen 
Förderung zu beraten. 

(2) Die Information zur Versetzungsgefährdung erfolgt bei epo-
chalem Unterricht im ersten Schulhalbjahr bis zum 30. November, 
ansonsten bis zum 30. April des laufenden Schuljahres. Die Mit-
teilung erfolgt schriftlich. Unterbleibt die Mitteilung aus Grün-
den, die von der Schule zu vertreten sind, ist die Schülerin oder 

der Schüler zu versetzen. § 64 Absatz 2 und 3 und § 56 Absatz 3 
des Schulgesetzes bleiben hiervon unberührt.

(3) Unabhängig von Absatz 2 sind Schülerinnen und Schüler 
sowie ihre Erziehungs- oder Sorgeberechtigten, unter Berücksich-
tigung des § 3 Absatz 2 der Leistungsbewertungsverordnung, spä-
testens bis zum 30.11. sowie 30.04. eines jeden Schuljahres mit 
einer Mitteilung über den Leistungsstand auf die Prognose zur 
weiteren Entwicklung ihres Kindes in der Jahrgangsstufe (Anla-
ge 1) hinzuweisen. 

(4) Zum Ende des 1. Schulhalbjahres führt die Klassenleitung ein 
Beratungsgespräch mit Schülerinnen und Schülern sowie ihren 
Erziehungs- oder Sorgeberechtigten durch. Inhalt des Beratungs-
gespräches sind der erreichte Leistungsstand und die Lernent-
wicklung. Das Beratungsgespräch ist gemäß Anlage 2 zu proto-
kollieren.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

I. Amtlicher Teil

Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Versetzung, Kurseinstufung  
und den Wechsel des Bildungsganges an den allgemein bildenden Schulen

Vom 13. September 2023

Aufgrund des § 69 Nummer 4 des Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462; 
2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch das Gesetz vom 2. Dezember 2019 (GVOBl. M-V S. 719; 2020 S. 864) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung:

Schwerin, den 13. September 2023

Die Ministerin für Bildung
und Kindertagesförderung

Simone Oldenburg

Mittl.bl. BM M-V 2023 S. 234
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____________________________________    ______________________ 
Schule         Ort, Datum 
 
 
Anschrift 
 
 
 
 
 
 
 
Mitteilung über den Leistungsstand  zum  � 30.11.  
       � 30.04. des Schuljahres ________________ 
 
von ______________________________________  Klasse ______ 
    Name der Schülerin/ des Schülers 
 
Sehr geehrte Eltern, Erziehungs- oder Sorgeberechtigte, 
 
hiermit teilen wir Ihnen den bislang erreichten Leistungsstand bzw. eine allgemeine Leistungsbewertung 
Ihres Kindes mit. Sie erhalten zudem einen Hinweis, wie zum jetzigen Zeitpunkt der Bildungserfolg in 
der derzeitigen Jahrgangsstufe eingeschätzt wird. 
 
Unterrichtsfach  Notenübersicht oder Allgemeine Leistungsbewertung                                                          

         1       1-2        2       2-3       3        3-4       4        4-5       5       5-6        6 

Deutsch  _____________ / �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Mathematik _____________ / �� � �� � �� � �� � �� � �� 
1. Fremdsprache ( ___ ) _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
2. Fremdsprache ( ___ )  _____________ / �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Geschichte _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Geografie _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Sozialkunde _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Arbeit-Wirtschaft-Technik _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Religion / Philosophieren m. K. _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Informatik und Medienbildung _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Biologie _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Chemie _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Physik _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Musik _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Kunst _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Darstellendes Spiel _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Sport _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
Wahlpflichtfach _____________ /  �� � �� � �� � �� � �� � �� 
 
 
Die Versetzung in die nächste Jahrgangsstufe ist derzeit  �� nicht gefährdet.  �� gefährdet.  
 
Es wird empfohlen,  
� die erfolgreiche Arbeit weiter fortzusetzen und/ oder schwächere Leistungen stetig zu verbessern.   
� die Jahrgangsstufe zu überspringen.    � die Jahrgangsstufe zu wiederholen. 

� in die Flexible Schulausgangsphase zu wechseln.  � ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
______________________________ 
Name und Unterschrift der Klassenleitung

             

Anlage 1
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___________________________________________________________________________________________________________________ 

Name der Schule / Schulart(en) / Schulort 

 

 
Beratungsgespräch 

 
über den Leistungsstand und die Lernentwicklung 

 
zum Ende des 1. Schulhalbjahres 

 
 
________________________________   _________________              _______________ 
Name, Vorname des Kindes     geboren am  Klasse 

 

 

erfüllt anhand des erreichten Leistungsstandes und der Lernentwicklung 
 

� die Anforderungen des aktuell besuchten Bildungsganges, 
� die Anforderungen des aktuell besuchten Bildungsganges nicht. 

 
Begründung: 

Bemerkungen / Festlegungen 
 
            

            

            

            

            

             
_____________________________________________ 

 
    

Ort, Datum 

 

 

SCHULSTEMPEL 

 

 

__________________________________    ________________________________ 

Klassenleitung       Erziehungsberechtigte 

 

             
        Schülerin/Schüler 

Anlage 2
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1.  Der Unterricht im Primarbereich und in den Sekundarberei-
chen I und II an allgemeinen Förderschulen erfolgt ab dem 
Schuljahr 2023/2024 in den Fächern

 – Beruf und Arbeit
 – Deutsch
 – Digitale Bildung
 – Ernährung und Soziales
 – Philosophieren mit Kindern
 – Freizeit
 – Grundlegender und entwicklungsbezogener Unterricht
 – Kunst
 – Leben in der Gesellschaft
 – Mathematik
 – Mobilität
 – Musik
 – Persönlichkeit und soziale Beziehungen
 – Sach- und lebensbezogener Unterricht
 – Sport und Bewegung
 – Werken und Gestalten und
 – Wohnen 

 nach einem neuen Rahmenplan. 

2.  Der „Rahmenplan der allgemeinen Förderschule“, Band I 
und II, von 2003 tritt für die unter Nummer 1 genannten Fä-
cher außer Kraft.

3.  Für die Fächer evangelische und katholische Religion gilt der 
Rahmenplan von 2003. 

4.  Der unter Nummer 1 genannte Rahmenplan steht zum Down-
load bereit unter:

  Rahmenpläne der allgemeinen Förderschulen (bildung-mv.de)

5.  Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

Rahmenpläne 
für den Primarbereich sowie den Sekundarbereichen I und II

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung

Vom 6. September 2023

Zur weiteren Gestaltung von Unterricht und Erziehung an den allgemein bildenden Schulen wird nach § 9 des Schulgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462; 2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch das Gesetz 
vom 2. Dezember 2019 (GVOBl. M-V S. 719; 2020 S. 864) geändert worden ist, folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:

Schwerin, den 6. September 2023

Die Ministerin für Bildung
und Kindertagesförderung

Simone Oldenburg

Mittl.bl. BM M-V 2023 S. 237
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